
HINWEIS ZUR BANKENABWICKLUNG 
UND GLÄUBIGERBETEILIGUNG (BAIL-IN)
Um europaweit einheitliche Regeln und Instrumente für die Sanierung und Abwicklung von Banken zu schaffen, wurde 
eine entsprechende EU-Richtlinie (Bank Recovery and Resolution Directive, Richtlinie zur Festlegung eines Rahmens für 
die Sanierung und Abwicklung von Kreditinstituten und Wertpapierfirmen, „BRRD“) erlassen. Diese wurde in Österreich 
per Bundesgesetz über die Sanierung und Abwicklung von Banken („BaSAG“) umgesetzt, in Italien durch das GvD  
Nr. 180 und 181 vom 16.11.2015.
Das BaSAG regelt unter anderem die Beteiligung („Bail-In“) von Gläubigern einer Bank im Falle einer aufsichtsrecht- 
lichen Abwicklung. Damit soll die Verwendung von Steuergeldern bei drohender Zahlungsunfähigkeit einer Bank  
vermieden werden.
Die BRRD sieht unter anderem vor, dass jeder EU-Mitgliedstaat eine nationale Abwicklungsbehörde einrichtet, die be-
stimmte Rechte zur Abwicklung und Sanierung von Kreditinstituten hat. Diese Maßnahmen können sich nachteilig auf 
Anteilsinhaber an und Gläubiger von Banken auswirken.
Die genaue Ausgestaltung der Maßnahmen auf nationaler Ebene, die Abwicklungsbehörden treffen können, kann sich 
im Detail unterscheiden. Im Folgenden erläutern wir die möglichen Abwicklungsmaßnahmen am Beispiel Österreich.

WANN KANN ICH BETROFFEN SEIN?
Betroffen sein können Sie als Anteilsinhaber oder Gläubiger einer Bank, wenn Sie also von der Bank ausgegebene Finanz-
instrumente halten (z. B. Aktien, Anleihen oder Zertifikate) oder als Vertragspartner der Bank Forderungen gegen die 
Bank haben (z. B. Einzelabschlüsse unter einem Rahmenvertrag für Finanztermingeschäfte).
Die Wertpapiere, die Sie als Kunde von Ihrer Bank im Depot verwahren lassen und die nicht von der depotführenden 
Bank emittiert wurden, sind nicht Gegenstand einer Abwicklungsmaßnahme gegen diese Bank. Im Fall der Abwicklung 
einer depotführenden Bank bleiben Ihre Eigentumsrechte an diesen Finanzinstrumenten im Depot davon unberührt.

WER IST DIE ABWICKLUNGSBEHÖRDE?
Um im Krisenfall eine geordnete Abwicklung zu ermöglichen, wurden Abwicklungsbehörden geschaffen. Die für die  
betroffene Bank zuständige Abwicklungsbehörde ist unter bestimmten Voraussetzungen ermächtigt, Abwicklungs- 
maßnahmen anzuordnen.
Als nationale Abwicklungsbehörde ist in Österreich die Finanzmarktaufsicht („FMA“) vorgesehen.

WANN KOMMT ES ZU EINER BANKENABWICKLUNG BZW. GLÄUBIGERBETEILIGUNG?
Die Abwicklungsbehörde kann bestimmte Abwicklungsmaßnahmen anordnen, wenn folgende Voraussetzungen kumu-
lativ vorliegen:

 ▪ Die betroffene Bank ist in ihrem Bestand gefährdet.
 ▪ Diese Einschätzung erfolgt nach gesetzlichen Vorgaben und liegt beispielsweise vor, wenn die Bank aufgrund von 

Verlusten nicht mehr die gesetzlichen Anforderungen an die Zulassung als Kreditinstitut erfüllt.
 ▪ Es besteht keine Aussicht, den Ausfall der Bank durch alternative Maßnahmen des privaten Sektors oder sonstige 

Maßnahmen der Aufsichtsbehörden abzuwenden.
 ▪ Die Maßnahme ist im öffentlichen Interesse erforderlich, d.h. notwendig und verhältnismäßig, und eine Liquidation  

in einem regulären Insolvenzverfahren ist keine gleichwertige Alternative.

WELCHE MASSNAHMEN KANN DIE ABWICKLUNGSBEHÖRDE ERGREIFEN?
Liegen alle Abwicklungsvoraussetzungen vor, kann die Abwicklungsbehörde – bereits vor einer Insolvenz – umfangrei-
che Abwicklungsmaßnahmen ergreifen, die sich auf Anteilseigner und Gläubiger der Bank nachteilig auswirken können:

Unternehmensveräußerung
Vermögen und/oder Verbindlichkeiten einer Bank werden gesamt oder teilweise an einen Käufer übertragen. Für An-
teilsinhaber und Gläubiger der Bank kommt es zu einem Wechsel des Vertragspartners beziehungsweise des Schuldners.

Stand: April 2019



HINWEIS ZUR BANKENABWICKLUNG UND GLÄUBIGERBETEILIGUNG (BAIL-IN)

Brückeninstitut
Ein öffentliches Institut übernimmt die Verbindlichkeiten und/oder Vermögenswerte der von der Abwicklung betroffe-
nen Bank. Auch hier kommt es für Anteilsinhaber/Gläubiger zu einem Wechsel des Vertragspartners/Schuldners.

Ausgliederung
Hier handelt es sich um das so genannte „Bad Bank“ Konzept. Vermögen und/oder Verbindlichkeiten der betroffenen 
Bank werden in Zweckgesellschaften zum Abbau übertragen. Auch hier kommt es für Anteilsinhaber/Gläubiger zu einem 
Wechsel des Vertragspartners/Schuldners.

Gläubigerbeteiligung („Bail-In“)
Im Falle einer behördlich verordneten Abwicklung werden Eigen- und Fremdkapital einer Bank ganz oder teilweise abge-
schrieben oder in Eigenkapital umgewandelt. Diese Vorgehensweise soll die betroffene Bank stabilisieren. In diesem Fall 
kann es für Anteilsinhaber und Gläubiger zu erheblichen Verlusten kommen, da ihre Ansprüche ohne Zustimmung von 
der zuständigen Behörde im Extremfall bis auf null reduziert werden können.

Die Abwicklungsbehörde kann durch eine behördliche Anordnung die Bedingungen der von der Bank herausgegebenen 
Finanzinstrumente sowie der gegen sie bestehenden Forderungen anpassen, z.B. kann der Fälligkeitszeitpunkt oder der 
Zinssatz zu Lasten des Gläubigers geändert werden. Ferner können Zahlungs- und Lieferverpflichtungen modifiziert, u.a. 
vorübergehend ausgesetzt werden. Es können auch Beendigungs- und andere Gestaltungsrechte der Gläubiger aus den 
Finanzinstrumenten oder Forderungen vorübergehend ausgesetzt werden.

WANN BIN ICH ALS GLÄUBIGER VON EINEM BAIL-IN BETROFFEN?
Ob Sie als Gläubiger von der Abwicklungsmaßnahme des Bail-in betroffen sind, hängt von der Reichweite der angeord-
neten Maßnahme und davon ab, in welche Klasse Ihr Finanzinstrument oder Ihre Forderung einzuordnen ist. Im Rahmen 
eines Bail-in werden Finanzinstrumente und Forderungen in verschiedene Klassen eingeteilt und nach einer gesetzlichen 
Rangfolge zur Haftung herangezogen (sog. Haftungskaskade).

Für die Anteilsinhaber und Gläubiger der jeweiligen Klassen gelten folgende Prinzipien: Erst wenn eine Klasse von Ver-
bindlichkeiten komplett herangezogen wurde und dies nicht genügt, um Verluste ausreichend zur Stabilisierung der 
Bank zu kompensieren, kann die in der Haftungskaskade folgende Klasse von Verbindlichkeiten herabgeschrieben oder 
umgewandelt werden.

WELCHE FOLGEN KÖNNEN DIE ABWICKLUNGSMASSNAHMEN FÜR MICH ALS GLÄUBIGER HABEN?
In der Haftungskaskade sind derzeit folgende Klassen
zu unterscheiden:
1. Aktien und andere Eigenkapitalinstrumente
2. Nachrangige Verbindlichkeiten (z.B. Ergänzungs- und Nachranganleihen – „Tier 2“)
3.  Unbesicherte, nachrangige Finanzinstrumente/Forderungen, die nicht zum zusätzlichen Kern- oder Ergänzungskapital 

(„Tier 2“) zählen
4.  Non Preferred Senior Debt - unbesicherte, nicht-nachrangige Finanzinstrumente und Forderungen (z.B. unbesicherte 

Bankanleihen und Zertifikate)
5.  Preferred Senior Debt – unbesicherte, nicht-nachrangige Finanzinstrumente und Forderungen mit Restlaufzeit > 1 

Jahr, bei denen im Prospekt/Vertragsunterlagen explizit auf den niedrigeren Rang iSd § 131 Abs 2 BaSAG hingewiesen 
wird

6.  Einlagen von Unternehmen und natürlichen Personen, die nicht von der Einlagensicherung umfasst sind (Einlagen 
über EUR 100.000).

WELCHE VERBINDLICHKEITEN SIND VOM BAIL-IN AUSGENOMMEN?
Vom Bail-In ausgenommen sind Einlagen, die zur Gänze der Einlagensicherung unterliegen, sowie fundierte Bankschuld-
verschreibungen („Covered Bonds“ oder Pfandbriefe) und Sondervermögen (z.B. Investmentfonds).
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WELCHE FOLGEN KÖNNEN DIE ABWICKLUNGSMASSNAHMEN FÜR MICH ALS GLÄUBIGER HABEN?
Die beschriebenen gesetzlich vorgesehenen Bail-In Maßnahmen können für Gläubiger einer Bank zu einem Totalverlust 
des eingesetzten Kapitals führen.
Bereits die bloße Möglichkeit, dass Abwicklungsmaßnahmen angeordnet werden können, kann den Verkauf eines  
Finanzinstruments oder einer Forderung auf dem Sekundärmarkt erschweren. Dies kann bedeuten, dass der Anteilsin-
haber und Gläubiger das Finanzinstrument oder die Forderung nur mit beträchtlichen Abschlägen verkaufen kann. Auch 
bei bestehenden Rückkaufverpflichtungen der begebenden Bank kann es bei einem Verkauf solcher Finanzinstrumente 
zu einem erheblichen Abschlag kommen.
Bei einer Bankenabwicklung sollen Anteilsinhaber und Gläubiger nicht schlechter gestellt werden als in einem normalen 
Insolvenzverfahren der Bank. Führt die Abwicklungsmaßnahme dennoch dazu, dass ein Anteilsinhaber oder Gläubiger 
schlechter gestellt ist, als dies in einem regulären Insolvenzverfahren gegenüber der Bank der Fall gewesen wäre, führt 
dies zu einem Ausgleichsanspruch des Anteilsinhabers oder Gläubigers gegen den zu Abwicklungszwecken
eingerichteten Fonds (Restrukturierungsfonds bzw. Single Resolution Fund, „SRF“). Sollte sich ein Ausgleichsanspruch  
gegen den SRF ergeben, besteht das Risiko, dass hieraus resultierende Zahlungen wesentlich später erfolgen, als dies  
bei ordnungsgemäßer Erfüllung der vertraglichen Verpflichtungen durch die Bank der Fall gewesen wäre. 

WO KANN ICH MICH NOCH INFORMIEREN?
Weiterführende Informationen finden Sie auch auf der Website der Österreichischen Nationalbank:  
https://www.oenb.at/finanzmarkt/drei-saeulen-bankenunion/einheitlicher-abwicklungsmechanismus.html

Hypo Vorarlberg Bank AG
Hypo-Passage 1, 6900 Bregenz, Österreich 
T +43 50 414-0, info@hypovbg.at 
www.hypovbg.at

03 www.hypovbg.at


